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Das glaub ich Dir, Dölfi."

Und 's Einzig, wo mir glaubt."

Die Polizei sorgt für alles.
Angesichts der sich mehrenden

Unfälle in den verkehrsreichen Strassen
hat es die Stadtverwaltung von Los
Angeles für angezeigt gehalten, eine
Verordnung zu erlassen, durch die
der Fussgängerverkehr besser
diszipliniert werden soll. Die kuriose
Verordnung lautet:

«Beim Ueberschreiten des Fahrdammes
hat der Fussgänger den rechten Arm hoch
in die Luft zu halten. Wer diese Verfügung
nicht befolgt, setzt sich einer Geldstrafe aus,

an deren Stelle im Rückfall eine Gefängnisstrafe

tritt.»
Inzwischen war aber einem der

Stadtväter der Gedanke gekommen,
dass ein Fussgänger, der mit Paketen
beladen ist, nicht wohl in der Lage
sei, den rechten Arm vorschriftsmäs-

sig in die Höhe zu halten. Die
Verordnung wurde infolgedessen durch
eine zweite ergänzt, die besagt:

«Wenn ein Fussgänger durch Pakete im
Gebrauch des Armes gehindert ist, so soll

er einen Teil der Last am Rand des Bürgersteigs

niederlegen, bevor er die Strasse
überschreitet. Er soll dann den Weg noch einmal

machen, um den Rest der Pakete hinüber

zu schaffen.»

Falls der Passant beim Zurückkommen

seine Pakete nicht mehr
vorfinden sollte, ist er gehalten, dies

unverzüglich der Polizei zu melden

Wissen Sie, was Milch ist?
Wenn nicht, so erklärt Ihnen

folgender Satz im Milchgesetz alles
deutlich:

«Milch ist das durch regelmässiges,

vollständiges Abmelken des Euters

gewonnene und gründlich durchgemischte

Gemelk von einer oder
mehreren Kühen aus einer oder mehreren

Melkzeiten, dem nichts zugefügt
und nichts entzogen ist.»

Was ein Kamel ist, habe ich bisher
gewusst, nun kenne ich auch noch
die Milch. Febo

rasch und sicher wirkend bei

Rheuma x Gicht
Kopfschmerzen

Ischias, Hexenschuß, Erkaltungs«
krankheiten. Löst die Harnsäure 1

Über 6000 Arzte.Gutachtenl Wirkt
selbst in veralteten Fällen.
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Das Aisub icn Dir, lDöiii."

Unci 's LlNzi^, wo mir glaubt."

Die Polizei sorgt lür slles.
Angesicbts àer sicb mebrenden Ln-

kälie in cien verkekrsreicken 8trassen
bat es clie 8tadtverwaitung von Los
Angeles kür angezeigt gebaiten, eine
Verordnung zu erksssen, ciurcn ciie

6er Lussgängerverkebr besser
diszipliniert werden soii. Die icuriose Ver-
Ordnung lautet:

«Leim Lekersckreiten âes Lskrcismmes
kat âer Lussgsnger clen reckten ^rin Kock
in clie Lukt ZU kalten. Wer cliese Verkügung
nickt kekoigt, setzt sick einer Lelclstrske aus.

an cleren 8teIIe im Lückksll eine Qeksngnis-
strake tritt.»

Inzwiscben war aber einein der
8tadtväter der Oedanke gekommen,
dass ein Lussgänger, der rnit Laketen
beladen ist, niebt wobi in der Lage
sei, den recbten ^rin vorscbriktsinüs-

sig in die Löbe zu balten. Lie Ver-
ordnung wurde intoigeciessen durcb
eine zweite ergänzt, die besagt:

«Wenn ein Lussgsnger clurck Pallete im

Lekrauck cles Urines gekinclert ist. so soll

er einen Lei! cler Lsst am Lancl cles Lürgersteig«

niederlegen, kevor er clie Ltrssse üker-
sckreitet. Lr soll clsnn clen Weg nock einmsl

mscken, um äen Lest cler Lskste kinüker

zu sckskksn.»

Lails der Lassant beirn z^urücbkom-

men seine Lalcete nicbt mebr vor-
kinden sokite, ist er gebaiten, dies un-
verzüglicb der Loiizei Zu meiden

Vl/issen 8ie, wss Nilcb ist?
V/enn nicbt, so erklärt Ibnen kok-

gender 8atz im Niicbgesetz aiies
cieutiicb:

«Niicb ist das durcb regelmässiges,

vollständiges Abmelken des Luters
gewonnene uud grüncliicb durcbge-
miscbte Oemeiic von einer oder meb-

reren Lüben aus eiuer oder mebre-

ren NeiliZeiten, dem nicbts Zugekügt
und nicbts entzogen ist.»

V/as ein Lamel ist, babe icb bisber
gewusst, nun kenne icb aucb nocb
die ìvlilcb. kebo

rssck unâ sicker vukencj dei

r< cz l? ks e^ m s n S iN
lsckiss, ttexensckuk, Lrlcsltunßs-
krsnlckeiten. l-öst ciie l-lsrnssurel
Vber S000 ärzte-Qutscktenl Wirkt

selbst in v«-ltà kälten.
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